
Informationsverstaltung
Smart Tacho 2 - LCV
WKÖ – AUMOVIO Trading Austria GmbH

Michael Reim
5/29/2026

www.fleet.vdo.at

1



AUMOVIO Trading Austria GmbH, 1150 Wien

2 5/29/2026

Verantwortungsbereich
AUMOVIO Trading Austria GmbH: 

Michael Reim
Head of Sales CVS
Österreich und CEE



Unsere Geschichte

3 19. September 2025

1954 1995 2001 2007 2025

Gründung von VDO 
Austria GmbH

VDO Austria GmbH 
fusioniert mit

Fa. Zimmer

Siemens VDO Trading 
Österreich GmbH

Continental hält Einzug in 
unser Leben

Continental Automotive 
Trading Österreich

AUMOVIO Trading Austria GmbH



Die Marke

Die Marke für Tachographen Produkte und Services - Weltweit

Commercial Vehicle Solutions

29.05.2026



5/29/2026

▪ Anwendungsbereich der neuen Tachographenpflicht ab 2,5 t hzG

▪ Warum nachrüsten?

▪ betroffene Fahrzeuge und relevante Ausnahmen

▪ Was ist ein Smart Tacho 2 (Gen2 V2)?

▪ Auswirkungen auf Fahrzeughandel, Werkstätten und Kundenberatung, zentrale Punkte bei 
Ausrüstung und Nachrüstung

▪ Was ist ein Download ?

▪ Archivierung von Daten? 

▪ Fahrertraining

▪ Wo finde ich Informationen?

Agenda
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Warum Nachrüsten? (Auszug EU VO 561/2006)

6 29.05.2026Footer



Warum Nachrüsten? (Auszug EU VO 561/2006)
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Wichtig!
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Warum Nachrüsten? (Auszug EU VO 561/2006)
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Lenk- und Ruhezeiten
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Warum Nachrüsten?  - EU Mobility Package 

11 29.05.2026

New Smart 
Tachograph

2023

Grenz

übertritt

Beaden
Entladen

Secure

Galileo

Fahrzeuge
2,5t – 3,5t

2026

Ziel des Mobilitätspakets:

Vereinfachung der Regulierung zur 

Gewährleistung einer besseren 

Durchsetzung

› Systematische Kabotagefahrten sollten 

vermieden werden

Kabotage

Ziel des Mobilitätspakets

Mehr Zeitflexibilität
› Verbesserte Qualität der 

wöchentlichen Ruhezeit
› Klarere Regeln

Klare Regelung für Übernachtung in 
der Kabine

› Mehr Sicherheit
Verbesserung der Sicherheit von 
Ruheplätzen 

Lenk- und Ruhezeiten

Ziel des Mobilitätspakets

Sozialer Schutz von Kraftfahrern

› Vermeidung von Ausbeutung durch 

Zahlung zu niedrigen Löhnen

› Weniger Wettbewerbsverzerrungen

› Klarheit und Garantie für die Anwendung 

der Arbeitnehmerrechte

Entsendung von Arbeitnehmern



EU-Mobilitätspaket

12 May 29, 2026

• Genehmigungspflicht 
für Fzg. über 2,5 t im 
grenzüberschreitenden 
Güterverkehr

ab 21. Mai 2022

Intelligenter Fahrtenschreiber der zweiten Version (Smart 2) in NeufahrzeugeGilt für alle Fahrzeuge, die nach dem 21.08.2023 erstmalig zugelassen wurden, unabhängig ob nationaler oder grenzüberschreitender Verkehr! (Übergangsregelung Österreich)

• Intelligenter Fahrtenschreiber der 
zweiten Version (Smart 2) in 
Neufahrzeuge

• Gilt für alle Fahrzeuge, die nach dem 
21.08.2023 erstmalig zugelassen 
wurden, unabhängig ob nationaler oder 
grenzüberschreitender Verkehr!

 (Übergangsregelung Österreich)

seit 21. August 2023

• Spätester Termin für die Nachrüstung auf den 
intelligenten Fahrtenschreiber der zweiten 
Version (Smart 2) – gilt für Fahrzeuge, die im 
grenzüberschreitenden Verkehr tätig sind und 
noch mit analogem, oder digitalem 
Fahrtenschreiber der ersten Generation 
(Fahrzeuge EZ bis 14.6.2019) ausgerüstet sind.

ab 31.Dezember 2024

• Mitführpflicht verdoppelt 
sich auf 56 Tage

ab 31.Dezember 2024



EU-Mobilitätspaket

13 May 29, 2026

• Spätester Termin für die Nachrüstung auf den 
intelligenten Fahrtenschreiber der zweiten 
Version (Smart 2) - gilt für Fahrzeuge, die im 
grenzüberschreitenden Verkehr tätig sind und 
noch mit dem intelligenten Fahrtenschreiber 
der ersten Version (Fahrzeuge EZ ab 15.6.2019) 
ausgerüstet sind. (z.B. DTCO 4.0)

19.August 2025 ab 01. Juli 2026

• Intelligenter Fahrtenschreiber der 
zweiten Version für Fahrzeuge über 
2,5t, die im grenzüberschreitenden 
Güterverkehr eingesetzt werden.



Einbau von  Smart Tachograph Version 2 für Fahrzeuge > 2,5t 
bei grenzüberschreitenden Güterbeförderungen oder bei Kabotagebeförderungen 
mit Fahrzeugen, deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder 
Sattelanhänger 2,5 Tonnen übersteigt.

Nachrüstung: bis 01.07.2026

> 2,5t 

M1 N1 Adapter

CAN Adapter

+



Was ist ein Smart Tacho 2 (Gen2 V2)?

15 29.05.2026

/ Was ist ein Tachograph und wie wird 
er genutzt?

/ Ein Tachograph ist ein digitales 
Kontrollgerät, das in Nutzfahrzeugen 
eingebaut wird,

/ um die Lenk-, Ruhe- und Arbeitszeiten 
des Fahrpersonals automatisch 
aufzuzeichnen.

/ Er dient der Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften und sorgt für mehr 
Sicherheit und

/ Fairness im Straßenverkehr.

/ Das Gerät erfasst unter anderem:

/ Lenkzeiten, Pausen und Ruhezeiten

/ Arbeits- und Bereitschaftszeiten

/ Zurückgelegte Strecken

/ Geschwindigkeiten

/ Grenzübertritte

/ Fahrzeug- und Fahrerkartendaten

Der intelligente Tachograph der zweiten 
Version – also ab DTCO 4.1 – bietet 
darüber hinaus Funktionen zur 
automatischen Standortbestimmung, zur 
Fernkontrolle durch (GNSS), Behörden 
(DSRC) und zur Integration in digitale 
Flottenmanagementsysteme. 

Die aufgezeichneten Daten müssen vom 
Unternehmen archiviert und bei 
Kontrollen durch Behörden vorgelegt 
werden.



Ich führe nicht-kommerzielle Transporte durch.
Muss ich den Tachographen einbauen?

16 29.05.2026

Nein. 

Die Pflicht zur Nachrüstung mit einem intelligenten 
Tachographen der zweiten Version gilt nur für leichte 
Nutzfahrzeuge wie Kleintransporter und Vans, die 
gewerblich im grenzüberschreitenden Transport 
genutzt werden. 

Wer ausschließlich nicht-kommerzielle Transporte 
durchführt – etwa für private Zwecke, ehrenamtliche 
Tätigkeiten oder ohne wirtschaftlichen Hintergrund – 
ist von der Regelung nicht betroffen.

Wichtig ist aber: 

Die Abgrenzung zwischen gewerblich und nicht-gewerblich 
erfolgt nicht allein durch die Fahrzeugart, sondern durch den 
Zweck des Transports. 

Sobald ein Fahrzeug für wirtschaftliche Tätigkeiten 
grenzüberschreitend eingesetzt wird – z. B. im Kundenauftrag, 
für den Warenumschlag oder für entgeltliche Dienstleistungen 
gilt es als gewerblich genutzt, und damit greifen die neuen 
Vorschriften ab dem 1. Juli 2026.



Bausteine des Systems



Kartentypen

Fahrerkarte (weiß, Ausgabe über ÖAMTC, ARBÖ)

Betriebsart “Betrieb“                5 Jahre gültig

Unternehmenskarte  (gelb, Ausgabe über ÖAMTC, ARBÖ)

Betriebsart “Unternehmen“  5 Jahre gültig 

Kontrollkarte (blau, Antrag und Zustellung über BAV )
Betriebsart “Kontrolle“   5 Jahre gültig

Werkstattkarte ( rot , Antrag und Zustellung über BAV)
Betriebsart “Kalibrierung“  1 Jahr gültig!



19 29.05.2026Footer

https://www.asfinag.at/verkehr-sicherheit/lkw-bus/digitaler-tachograf/

ASFINAG



Ausdrucke

20 29.05.2026



Grundsätzliche Einbauorte des DTCO

21 29.05.2026Footer

/ Vorzugsweise sind Einbauorte im 
Sichtbereich des Fahrers zu wählen. 
Falls das Fahrzeug über einen DIN-
Schacht verfügt, ist dieser in jedem Fall 
zu präferieren. 

/ Sollte das Fahrzeug nicht über einen 
DIN-Schacht verfügen, so kann mit der 
VDO Installationskonsole Abhilfe 
geschaffen werden. 



Installation der T-Leuchte

22 29.05.2026Footer

/ Sollte es durch fahrzeugspezifische 
Umstände nicht möglich sein, den 
DTCO im Sichtbereich zu installieren, 
muss zwingend eine T-Leuchte 
installiert werden.

/ Die T-Leuchte signalisiert dem Fahrer 
durch Aufleuchten, dass ein Fehler am 
Tachographen vorliegt.

/  Dies ist notwendig, da der Fahrer 
sonst keine Möglichkeit hat, 
Tachographen Fehler zu erkennen.



23 29.05.2026Footer

/ VDO Fleet Austria

https://www.fleet.vdo.at/einbau/
https://www.fleet.vdo.at/einbau/


Welcher Tachograph muss in leichte Nutzfahrzeuge
eingebaut werden?

24 29.05.2026Footer

/ Die aktuellen Geräte gehören zur 2. Version 
der 2. Generation digitaler Tachographen.

/ Sie werden auch intelligente Tachographen 
der zweiten Version oder G2V2 genannt.

/ Diese sind gesetzlich vorgeschrieben und 
erkenntlich an den erweiterten Funktionen

/ gemäß EU-Verordnung (EU) 2016/799 in der 
jeweils aktuellen Fassung.

Der VDO DTCO 4.1 war einer der ersten intelligenten Tachographen der 
zweiten Version, der bereits Mitte 2023 alle gesetzlichen Anforderungen 
erfüllt hat.

Er zeichnet sich durch folgende Funktionen aus:

/ Automatische Erfassung von Grenzübertritten per GNSS (Satellitenortung)

/ DSRC-Schnittstelle für die Fernauslesung durch Kontrollbehörden im 
Vorbeifahren

/ Unterstützung bei der Einhaltung der Kabotage- und Entsendevorgaben

/ Ereignis- und Störungsaufzeichnung mit Zeitstempel

/ Intelligente Sensorik zur Manipulationserkennung

/ Updatefähig für zukünftige Anforderungen der EU-Vorschriften



Segment 3 – Tachograph - die Evolution 

Tachograph 

Types

Annex 1B 

(GEN1)

Annex 1C 

(GEN2)

Version 1
as from 2006

Version 2
as from 2011

Version 3
as from 2012

Version 1
as from 2019

Analogue 

Tachographs

Digital 

Tachographs

Generation 1

VU MS

Kontrollgerätekarten

Fahrzeugeinheit

KontrollorganUnternehmer WerkstattFahrer

GNSS

DSRC

Generation 2

VU MS

Version 2
from 21.08.2023



Generationen digitaler Fahrtenschreiber

26 29. Mai 2026

1. Generation 2. Generation

DTCO Rel. 1.x DTCO Rel.2.x

Produktevolution

Neue Architektur 
Applikations- und 
Sicherheitskontroller

Implementierung von 
weiteren Änderungen 
aufgrund Verordnung 
(EU)1266/2009
2. Step R 2.0 (IMS)
› IMS

DTCO 3.0

2006 ..... 2017 20192012 .....

Produktstart
Digitaler Tachograph 
zur Erfüllung der 
Verordnung
VO (EU) 1360/2002

und (EU)1266/2009
1. Step R1.4 
› 1 Min. Regel

Produktinnovation
Neue Architektur: 
› Mikrokontroller
› Neue Kartenschächte / 

Drucker / Gehäuse / etc.

Design an die 
Marktanforderungen 
angepasst, verbesserte 
Performance & 
Stromverbrauch

DTCO 4.0 (Gen2 V1)

Gesetzliche Evolution
Einführung 15.06.2019
Neue Funktionen aufgrund 
Verordnung (EU)165/2014
› GNSS
› DSRC
› Neuer Geschwindigkeitsgeber
     Verbesserte Verschlüsselung

 in der Kommunikation
› ITS Schnittstelle

DTCO 4.1a (Gen2 V2)

Gesetzliche Evolution
Einführung 21.08.2023
Neue Funktionen aufgrund 
Verordnung (EU)1228/2021
› GNSS
› DSRC – neue Nachrichten
› Automatischer Grenzübertritt
› Be- und entladen
     

2023



Erkennungsmerkmale Smart 2 - VDO



DTCO 4.1 – Smart Tachograph - Version 2 

28 May 29, 2026



GNSS und DSRC

GNSS = Global Navigation Satellite System
DSRC = Dedicated Short Range Communication



Beispiel für eine statische 
Straßenkontrolle

(Bildnachweis: Polizia Stradale)

Beispiel für eine dynamische 
Straßenkontrolle

(Bildnachweis: Polizia Stradale)

Beispiele: statische oder dynamische StraßenkontrolleBeispiele: statische oder dynamische Straßenkontrolle



▪Grenzübertritt
• Anhand einer einheitlichen Geo-Karte im DTCO 

werden Grenzüberfahrten automatisch erkannt 
und die betreffenden Positionen abgespeichert.

▪Automatische Aufzeichnung der Position bezieht sich 
lediglich auf die Aufzeichnung der Geodaten der verfügbaren 
Position. 

Die Eingabe des Ortes bei Beginn und/oder am Ende des 
Arbeitstages ist weiterhin durch den Fahrer erforderlich, 
wird aber vom Fahrtenschreiber anhand der aktuellen 
Position als Vorschlag angezeigt.

GNSS Automatische Aufzeichnung von Positionen

34 May 29, 2026



Wie oft muss ein Tachograph überprüft werden?

35 29.05.2026

Die Kalibrierung (Überprüfung gem. §24 KFG) muss spätestens 2 Jahre ab dem Datum der letzten Kalibrierung durchgeführt 
werden. 

Außerdem ist sie nach jeder Reparatur, der Montage von Rädern einer anderen Raddimension und einem Kennzeichenwechsel 
erforderlich. 

Bei Zweifeln, ob oder wann eine Kalibrierung erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen, sich an eine VDO-Partnerwerkstatt zu 
wenden.

Einbauschild § 24 Prüfbericht Österreich



https://www.fleet.vdo.at

VDO §24 Partner  finden Sie unter:

36 29.05.2026

https://www.fleet.vdo.at/


PFLICHTEN FÜR FLOTTEN UND FAHRPERSONAL

/ Für Unternehmen und Flottenbetreiber:

/ Installation und Kalibrierung des DTCO 4.1a oder höher durch eine 
zertifizierte Werkstatt

/ Aktivierung der Unternehmenssperre mit der Unternehmenskarte

/ Tourenplanung gemäß der VO (EG) Nr. 561/2006

/ Kabotage-Regelung

/ Lückenlose Aufzeichnung, Auswertung und Archivierung von 
Lenk- und Ruhezeiten

/  Regelmäßiger Download der Fahrzeug- und Fahrerdaten in ein 
geeignetes Archivierungssystem

/  Mindestaufbewahrung dieser Daten für 24 Monate

/ Schulungen für das Fahrpersonal zur korrekten Nutzung des 
Geräts

/ Einhaltung internationaler Vorschriften zu Entsendung, Kabotage 
und Arbeitszeiten

/ Für Fahrpersonal:

/ Beantragung und Mitführen einer gültigen Fahrerkarte

/ Tägliche Erfassung der Lenk- und Ruhezeiten sowie Arbeits- 
und Bereitschaftszeiten

/ Manuelle Nachträge nicht automatisch erfasster Tätigkeiten

/ Unterstützung beim regelmäßigen Download der 
Tachographen- und Fahrerkartendaten

/ Kooperation bei Kontrollen durch nationale Behörden

/ Einhaltung der EU-Vorgaben zu Arbeitszeit und 
Kabotageregeln

/ Regelmäßige Kontrolle der Tachographenfunktion

/ Teilnahme an Schulungen zur sicheren und regelkonformen 
Anwendung



Was ist ein Download ?

38 29.05.2026

Das Herunterladen, Übertragen und Sichern von  Daten :

Daten aus dem digitalen Kontrollgerät:

Massenspeicherdaten /Fahrzeugdaten

Unternehmerkarte Voraussetzung!

Daten von der Fahrerkarte eines Lenkers:

Fahrerdaten



Auszug aus dem Arbeitszeitgesetz, § 17a 

39 29.05.2026

(3) Das Herunterladen, Übertragen und Sichern der Daten hat zu erfolgen:

1. bei den Daten aus dem digitalen Kontrollgerät:

a) spätestens drei Monate nach dem letzten Herunterladen,

b) im Falle eines Wechsels des Zulassungsbesitzers unmittelbar vor der Abmeldung des Fahrzeuges gemäß § 43 KFG,

c) im Falle einer Aufhebung der Zulassung des Fahrzeugs gemäß § 44 KFG unmittelbar nachdem davon Kenntnis erlangt wird,

d) unmittelbar vor oder nach einer Überlassung des Fahrzeugs, wenn diese aufgrund der Vermietung des Fahrzeugs oder einem 
vergleichbaren Rechtsgeschäft erfolgt,

e) unmittelbar vor einem Austausch des Kontrollgeräts,

f) im Falle eines Defekts einer Fahrerkarte, sobald davon Kenntnis erlangt wird;

2. bei den Daten von der Fahrerkarte eines Lenkers:

a) spätestens alle 28 Tage,

b) unmittelbar vor Beginn und Ende eines Beschäftigungsverhältnisses,

c) unmittelbar vor Ablauf der Gültigkeit der Fahrerkarte.

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche und authentische Wiedergabe der Daten gemäß Abs. 
2 jederzeit gewährleistet ist. Er hat dem Arbeitsinspektorat diese Daten auf seine Kosten in elektronischer Form und einschließlich jener 
Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um die Daten lesbar zu machen. Auf Verlangen ist auch ein Ausdruck dieser Daten 
vorzunehmen.



Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht, §17b

40 29.05.2026

/ § 17b. Der Arbeitgeber hat Aufzeichnungen über sämtliche geleisteten Arbeitsstunden von Lenkern zu führen und alle 
Lenkeraufzeichnungen mindestens 24 Monate lang aufzubewahren, wobei diese Frist bei einer Durchrechnung der 
Arbeitszeit mit dem Ende des Durchrechnungszeitraumes beginnt. 

/ Diese Aufzeichnungen sind dem Arbeitsinspektorat lückenlos und geordnet nach Lenker und Datum zur Verfügung zu 
stellen. 

/ Als Lenkeraufzeichnungen gelten neben sämtlichen herunter geladenen, übertragenen und gesicherten Daten im 
Sinne des § 17a Abs. 2 auch die Ausdrucke vom Kontrollgerät, Schaublätter, Arbeitszeitpläne, Lenkprotokolle sowie 
alle sonstigen Arbeitszeitaufzeichnungen einschließlich von Aufzeichnungen über das Verbringen der wöchentlichen 
Ruhezeit gemäß Art. 8 Abs. 8 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 in einer geeigneten Unterkunft.



Produktübersicht

VDO Fleet Solutions – Datenarchivierung

Drittanbieter 
Telematik

API

Fleet

Authentifizierung via 
Company Card (Hosting)

VDO Link

Smart 
Terminal

Remote 
DL 4G

VDO
Fleet App

Cloud Backend

Wifi/Ether-
net/USB

Manueller/Lokaler 
Daten Download

Remote/Live-Daten Interfaces

Datenübertragung

Verbindung via 
Bluetooth mit 
App 

Partner Solutions

DLK Smart 
Download Key



DAS MÜSSEN SIE JETZT WISSEN:

42 29.05.2026

/ Neues Gerät, neue Pflichten: Neben dem Tachographeneinbau benötigen Sie auch Fahrerkarten und Unternehmenskarten. Sie 
müssen Ihre Fahrer schulen und Tachographendaten archivieren.

/ Archivierung leicht gemacht: VDO bietet Lösungen zum Download, zur Archivierung und zur Auswertung Ihrer Tachographendaten. 
Mit unserem demnächst verfügbaren VDO Link, der einfach als Plug & Play- Lösung auf den Tachographen gesteckt wird, kann dies 
sogar voll automatisiert erfolgen. Auch zusätzliche Services wie Track & Trace können Sie dazubuchen und so immer wissen, wo sich 
Ihre Fahrzeuge befinden.

/ Verspätung wird teuer! Bei Nicht-Einhaltung der Nachrüstpflicht drohen Bußgelder – je nach Land bis zu 4.400 € pro Verstoß.       
Eine Kontrolle per Fernauslesung ( DSRC) ist jederzeit möglich!

/ Technisch vorbereitet? Prinzipiell kann in jedem leichten Nutzfahrzeug ein Tachograph nachträglich installiert werden.                         
Ihre VDO-Partnerwerkstatt berät Sie gerne und führt die Nachrüstung effizient für Sie durch.

/ Engpässe vermeiden: Ab Juli 2026 sind viele Kleintransporter und Vans nachrüstpflichtig.

       Sichern Sie sich frühzeitig einen Termin in einer VDO - Partnerwerkstatt, um lange Wartezeiten zu vermeiden.



Umrüstung rechzeitig planen!

5/29/202643
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https://www.fleet.vdo.at/gesetzliche-nachrustung-fur-leichte-nutzfahrzeuge/

Infos finden Sie unter:

44 29.05.2026
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Wo und wie können sich Fahrer nach dem
Einbau des Tachographen schulen lassen?

45 29.05.2026

Nach dem Einbau eines Tachographen können sich Fahrerinnen und Fahrer zunächst über den QR-Code auf der Vorderseite des DTCO 
4.1a (oder höher) auf der VDO-Trainingsplattform registrieren und dort eine virtuelle Fahrerschulung absolvieren. 

Diese Online-Trainings bieten wertvolle erste Informationen und ergänzende Inhalte.

www.fleet.vdo.de/myvdo-portal

www.fleet.vdo.de/myvdo-portal

http://www.fleet.vdo.de/myvdo-portal
https://www.fleet.vdo.de/myvdo-portal/
https://www.fleet.vdo.de/myvdo-portal/
https://www.fleet.vdo.de/myvdo-portal/


VDO LINK

46 5/29/2026



47 29.05.2026

Herzlichen Dank 
für Ihre 

Aufmerksamkeit.



Schutzbestimmung

Diese Präsentation und dessen Inhalt ist geistiges Eigentum der 

AUMOVIO Trading Austria Ges.m.b.H., 1150 Wien

und darf weder komplett noch auszugsweise, ohne Zustimmung des 

Verfassers, kopiert oder an dritte weitergegeben werden.
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